
 

 

 

 

Coronavirus  

Häufig gestellte Fragen der Eltern 

Stand 25.03.2020 

 

Liebe Eltern, 

mit diesem Dokument wollen wir Ihre Fragen zur aktuellen Lage unserer Schule sammeln 
und beantworten. Dabei finden nur die Fragen Aufnahme, die nicht bereits von staatlicher 
Seite für die Schule beantwortet wurden. 

 

1. In welchem Status befindet sich die Aktiv-Schule Emleben? 
Das Schulgebäude ist auf Weisung der Thüringer Landesregierungen geschlossen. Aber, 
das Lernen geht weiter! Die Kolleginnen und Kollegen stehen in der Schule 
uneingeschränkt im Dienst und versorgen die Schülerinnen und Schüler mit Lernaufträgen 
und -materialien.  
Die Erreichbarkeit der Pädagogen ist per E-Mail gewährleistet. Das Sekretariat ist zu den 
Öffnungszeiten durchgehend besetzt und steht für Ihre Anliegen zur Verfügung. 
 

2. Muss ich während der Schließung das Schulgeld weiter zahlen? 

Ja, die Zahlung des Schulgeldes läuft auch während der Schließung des Gebäudes 
weiter. Die Lehrkräfte und alle Mitarbeitenden in den Schulen stehen uneingeschränkt im 
Dienst. Für den Monat März sind die Schulgeldzahlungen bereits erfolgt, und für den 
Monat April, in dem auch die Osterferien liegen, ist wie üblich das Schulgeld zu 
entrichten. 
 

3. Muss ich während der Schließung die Hortgebühren und Arbeitsgemeinschaften 
zahlen? 
 

Die Gebühren für Hort und schuleigene Arbeitsgemeinschaften werden anteilig bis 13. 
März 2020 berechnet und entsprechend per Lastschrift eingezogen. Für den Monat April 
werden keine Gebühren erhoben. Besucht Ihr Kind eine kostenpflichtige kostenpflichtigen 
Arbeitsgemeinschaften eines externen Anbieters, müssen Sie direkt mit diesem 
Rücksprache halten. 
 

4. Bekomme ich das Geld für die Osterferienbetreuung zurückerstattet? 

Aufgrund der Schulschließung können wir leider zu den Osterferien keine 
Ferienbetreuung anbieten. Die bereits gezahlten Gebühren bekommen Sie über die 
Kasse des Sekretariats zurückerstattet.  
Die Notbetreuung für Eltern aus systemrelevanten Berufen wird auch in den Osterferien 
weiterhin sichergestellt. 



 

 

 
5. Gelten die Hinweise und Regelungen der staatlichen Ämter auch für die Aktiv-

Schule? 
Die Aktiv-Schule wendet in der Regel die staatlichen Hinweise und Regelungen an. Das 
Thüringer Bildungsministerium informiert zur aktuellen Lage unter 
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/ 
 

 

Diese Liste mit Ihren Fragen wird bei eingehenden Fragen oder 
veränderten Rahmenbedingungen aktualisiert. 


